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Ministerium für Land- und  

Ernährungswirtschaft,  

Umwelt und Verbraucherschutz 

 

Potsdam,  12.03.2025 

 

Erläuterung des Begriffs „Zuwachs“ i.S.d. § 39 Abs. 5 S. 1 Nr. 2 BNatSchG in 

Ergänzung des Erlasses „Hinweise zur Anwendung des § 39 Abs. 5 

BNatSchG sowie des § 67 Abs. 1 BNatSchG für die Beseitigung von Bäumen 

während der Vegetationsperiode“ vom 08.02.2022 

Sehr geehrte KollegInnen, 

 

im Zeitraum vom 1. März bis zum 30. September ist es gemäß § 39 Abs. 5 S. 1 Nr. 

2 BNatSchG verboten Bäume, die außerhalb des Waldes, von Kurzumtriebsplanta-

gen oder gärtnerisch genutzten Grundflächen stehen, Hecken, lebende Zäune, Ge-

büsche und andere Gehölze abzuschneiden, auf den Stock zu setzen oder zu be-

seitigen. Zulässig sind hingegen schonende Form- und Pflegeschnitte zur Beseiti-

gung des Zuwachses der Pflanzen oder zur Gesunderhaltung von Bäumen. Auf-

grund vermehrter Anfragen, soll der Begriff des „Zuwachses“ im Folgenden näher 

definiert werden.  

 

Die Norm des § 39 Abs. 5 S. 1 Nr. 2 BNatSchG dient dem allgemeinen Schutz aller 

Arten, die auf die genannten Gehölze angewiesen sind. Die Bestimmung ist des 

Weiteren wichtig, um das Blütenangebot für Insekten während des Sommerhalb-

jahres sicherzustellen, brütende Vogelarten zu schützen sowie Gehölze als Brut-

platz in der Saison zu erhalten. Insbesondere in der Zeit der Brut und Jungvogelauf-

zucht dienen Gehölze den Vögeln als Schutz- und Rückzugsort. Lediglich innerhalb 

des Gehölzbereichs, in dem der Zuwachs während der jährlichen Vegetationsperi-

ode erfolgte, können Brut- und Lebensstätten weitestgehend ausgeschlossen wer-

den. Der Begriff „Zuwachs“ i.S.d. § 39 Abs. 5 S.1 Nr. 2 BNatSchG ist daher auf den 
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letztjährigen Zuwachs zu beschränken, um dem Regelungsziel des allgemeinen Ar-

tenschutzes zu entsprechen. 

 

Ich bitte um Kenntnisnahme und Beachtung. 

Im Auftrag 

Christine Ott 

 

 

Dieses Dokument wurde am 12.03.2025 elektronisch schlussgezeichnet und ist ohne Unterschrift 

gültig. 

 

 
 

 


